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1. In eigener Sache

Aufgrund der Feiertage am 03. und 31.10.2024 finden an diesen Tagen keine persönlichen Beratungen im Bürgerhaus
Schortens statt.

2. EWE-Vertrieb gliedert die Wärmesparte aus

In den nächsten Tagen werden alle Wärmekunden der EWE nachfolgendes oder ein ähnliches Schreiben bekommen.

Was steckt dahinter?

Im Juli 2021 übernahm die EWE mehr als 1.200 Wärmekunden von E-on. Mit der Übernahme erweiterte EWE seine
Mietheizungsbestände in der Privatkunden- Dienstleistung

In dem Zusammenhang wurde ein Beherrschungsvertrag mit der WCG Wärme Contracting GmbH geschlossen.

Beim Contracting erbringt ein externer Energiedienstleister (Contractor) ein modulares Maßnahmenpaket und gibt Garantien für die
Kosten und Ergebnisse.

Auszug aus der Handelsregisterbekanntmachung von 19.08.2021

Firma:
WCG Wärme Contracting GmbH
Geschäftsanschrift:
Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg



Gegenstand:
Lieferung von Wärme an Privat- und Geschäftskunden, dies insbesondere mittels Heizungsanlagen im Contractingmodell,
sowie Errichtung, Beschaffung und Betrieb von Heizungsanlagen, Wärmepumpen und sonstigen Wärmeanlagen, sowie
Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen, insbesondere Serviceleistungen wie Wartung, Entstörung und
Abrechnungsdienstleistungen.
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.11.2018, mehrfach geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 14.07.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Sitzverlegung
von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 29624) nach Oldenburg und die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Rechtsverhältnis:
Mit der EWE VERTRIEB GmbH, Oldenburg als herrschendes Unternehmen. Beherrschungsvertrag vom 14.07.2021

Jetzt gliedert die EWE-Vertrieb GmbH die Organisationseinheit „EWE- Wärmekunden“ aus und übergibt sie an ihren
Energiedienstleister WCG.

Was ändert sich für die EWE-Wärmekunden?
Zuerst einmal nichts, da zum 13.12.2023

die EWE Vertrieb GmbH als direkte Muttergesellschaft agiert und
die EWE AG als ultimative Muttergesellschaft.

Das sollte auch bedeuten, dass sich die AGB nicht ändert. Sollten sich hier neue Erkenntnisse ergeben werden wir berichten.

Grundsätzliches
Wärmeverträge mit Gasheizungsanlagen waren, für alle Versorger ein sehr lukratives, aber jetzt auslaufendes Geschäftsfeld. Mit den
Laufzeiten von 10 Jahren und der Verlängerung um weitere 5 Jahre, wenn man die Kündigungsfrist nicht im Auge hatte, konnten Sie
mit den Abzahlungsraten und den völlig überhöhten Gaspreisen richtig Geld scheffeln.

Jetzt tut sich für Sie ein neuer Markt auf – Wärmepumpen
Beratung, Planung, Installation, Wartung, Reparatur und Strom – alles aus einer Hand
Das hatten wir schon bei den Gasthermen.

Wer schlau ist, lässt die Finger davon – selbst ist der Mann/die Frau und man bleibt unabhängig.

3. Gaskunden müssen sich auf steigende Netzentgelte einstellen!

Die Netzentgelte werden nach Angaben der Netzbetreiber ab Jahresbeginn 2025 steigen. Im Oktober 2024 werden dafür die
Grundlagen der Preiserhöhung festgelegt und veröffentlicht.

Was ist der Hintergrund?

1. Ziel:
Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur gehen davon aus, dass es ab 2045 keine Gasheizungen mehr geben
wird. Da also die Zahl der Haushalte, die am Gasnetz angeschlossen sind, kontinuierlich fällt, würden die Kosten auf
immer weniger Haushalte umgelegt werden. Dieses soll durch die Möglichkeit der kürzeren Abschreibungszeit (12%/
Jahr = 10 Jahre) vermieden werden.

2. Gesetzliche Grundlage:
Die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur hat gegenüber Betreibern von Gasversorgungsnetzen am 08.
November 2022 beschlossen, dass die ab 2023 aktivierten Investitionen der Gasnetzbetreiber bis 2045 kalkulatorisch
abgeschrieben werden können.
Aus handelsbilanzieller Sicht erscheint es begründbar, die Abschreibungsdauer für Investitionen ab 2023 ebenso wie die
der vorhandenen Gasnetze einschließlich aktueller und weiterer Ertüchtigungen/Instandhaltungen/Nachaktivierungen, in
Anlehnung an das Vorsichtsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) und ggf. durch Anpassung der Abschreibungspläne, auf
diesen Zeitpunkt (31. Dezember 2045) zu begrenzen.

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 EStG richtet sich die Abschreibung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die bis zu 50
Jahre sein kann. Die AfA-Tabelle typisiert die Nutzungsdauer für Gasnetze auf 20 Jahre.

Was heißt das in Bezug auf die Netzgebühr?

Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dürften die Netzentgelte nur gering steigen, denn

seit einem Jahr werden Neubaugebiete gar nicht mehr an Gasnetze angeschlossen,
die meisten Netze sind bereits, oder schon zum Großteil, abgeschrieben,
es fallen somit in Zukunft überwiegend nur noch Kosten für Ertüchtigungen und Instandhaltungen an.

Lassen wir uns überraschen!

4. Energielieferanten müssen klarer über Vertragsänderungen informieren

Presseinformationen der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. vom 05.09.2024

Auszug:

Das Landgericht Gera gab einer Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) statt. Der Anbieter hatte nicht
ausreichend über beabsichtigte Vertragsänderungen informiert und damit gegen das Energiewirtschaftsgesetz verstoßen.

Das LG Gera schloss sich der Auffassung des vzbv an, dass das Unternehmen weder über das Sonderkündigungsrecht noch
über die Änderung der Geschäftsbedingungen in einfacher und verständlicher Weise informiert hat, wie es das
Energiewirtschaftsgesetz vorschreibt.

Der Hinweis auf das Sonderkündigungsrecht sei im Gesamtgefüge des Preiserhöhungsschreibens derart unscheinbar,
dass er leicht zu übersehen sei.
Darüber hinaus erwecke das Unternehmen den falschen Eindruck, dass es sich beim Kündigungsrecht um eine
Serviceleistung
Das Gericht monierte außerdem, dass die Änderungen der Vertragsbestimmungen nicht nachvollziehbar waren. Es fehle
eine Gegenüberstellung der alten und neuen Bedingungen oder eine Erläuterung der beschlossenen Änderungen. Ein
bloßer Hinweis auf die neuen Bedingungen reiche nicht aus

Energielieferanten sind demnach verpflichtet, Kunden einfach und verständlich über geplante Preiserhöhungen,
Vertragsänderungen und Sonderkündigungsrechte zu informieren.



Die gesetzlich vorgeschriebene Transparenz soll Verbraucher ermöglichen, eine informierte Entscheidung zu treffen.

Das Urteil ist ein gutes Signal hin zu einer verbraucherfreundlicheren Praxis unter den Energielieferanten.

5. Die Übervorteilung von Kunden durch Energieversorger geht weiter

1. Günstige Angebote durch aktuellen Anbieter?

Zurzeit versenden einige Anbieter „Angebote“ mit dem Ziel laufende Verträge vorzeitig zu verlängern. Boni werden versprochen.
Um aber zu den genauen Konditionen der Angebote zu gelangen, wird man aufgefordert sich auf dem Kundenportal
einzuloggen.

Es ist Absicht, dass der Kunde sich durch ein mehr oder weniger verschlungenes Menü bewegen muss.
Die Gefahr ist groß dieses Angebot anzunehmen, ohne es gewollt zu haben.

Also Vorsicht bei solchen vermeidlich verlockenden Angeboten!

Lassen Sie sich durch uns beraten.

2. Untergeschobene Energieverträge

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Masche - Schriftliche Zustimmung per SMS eingeholt Energielaufzeitverträge
sind nur wirksam, wenn beide Vertragsparteien sie schriftlich bestätigen. 

Doch mit immer neuen Maschen versuchen Energieversorger diese Verbraucherschutzvorschrift zu umgehen. Aktuell melden
sich Betroffene, die nach einem Werbeanruf eine SMS erhalten haben.

Per Link sollen sie den Anbieterwechsel bestätigen.
Die Anrufer geben sich als Verbraucherzentrale, Bundesnetzagentur oder lokaler Energieversorger aus.
In der Regel sind sie an Informationen wie Zählernummer, Name und Adresse interessiert, um einen Anbieterwechsel zu
veranlassen.

Da Energieverträge jedoch einer schriftlichen Bestätigung benötigen, haben sich Anbieter etwas Neues einfallen lassen.

Parallel zum Telefonat oder kurz danach erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher eine SMS mit einem Link, mit dem
Sie einem Vertragsabschluss ungewollt zustimmen.

Die meisten Betroffenen wollten sich einfach nur das Angebot ansehen, oder
den beworbenen Tarif nachvollziehen.
Andere haben zwar bewusst über das Handy zugestimmt, fühlen sich aber über den Vertragspartner getäuscht.

Das bloße Anklicken des Links, kann noch nicht als Zustimmung gewertet werden.

Sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch auf eine Seite mit Vertragsformular weitergeleitet werden, kann hier
ein Vertrag per Klick am Smartphone wirksam bestätigt werden. Zusätzlich müssen sie aber auch korrekt über das
Widerrufsrecht belehrt werden.

Das Widerrufsrecht beträgt grundsätzlich 14 Tage ab Vertragsschluss.
Wurde nicht ordnungsgemäß informiert, kann sich die Widerrufsfrist sogar auf 1 Jahr und 14 Tage verlängern.

Tipps der Verbraucherzentrale

Wurde ein Vertrag auf diese Weise untergeschoben, sollten Betroffene ihn

schnellstmöglich bestreiten und widerrufen.
Zudem sollten sie einen Nachweis über den konkreten Vertragsschluss und die ordnungsgemäße Belehrung zum
Widerruf einfordern.

Dafür bietet die Verbraucherzentrale Niedersachsen einen kostenlosen Musterbrief an.

3. Unser Hinweis

Grundsätzlich ist ein Werbeanruf immer als Versuch zu werten, dass

der ordnungsgemäße Vertragsweg umgangen werden soll,
die Möglichkeit eines Vergleichs erschwert wird und
nur der Versorger einen Vorteil hat.

Also Finger weg und sofort auflegen! Bessere Angebote als über Wechselportale gibt es nicht, denn hier muss man sich der
Konkurrenz stellen.

6. Gestern gut, heute auf der Anklagebank

Wer auf der ersten Seite von Vergleichsportalen auftaucht ist zwar effektiv der Günstigste,
die Abschläge aber meist hoch wegen der hohen Boni und sie sind nicht immer seriös. Es gibt 

die altbekannten Versorger, die von der Verbraucherzentrale immer wieder wegen unterschiedlicher Missstände
abgemahnt werden.

Die stehen bei uns auf der roten Liste.

Versorger, die an sich seriös sind, aber

zeitweise durch Qualitätsmängel, Personalproblemen und verspäteten Abrechnungen auffallen.
die gesetzlichen Vorgaben nicht 1 zu 1 umsetzen.

Die stehen bei uns unter Beobachtung und werden bis auf weiteres nicht angeboten.

Versorger die durch Liquiditätsprobleme

Abrechnungen verzögern
Boni nicht auszahlen und
Zählerstände bewusst zu ihren Gunsten falsch schätzen, hochrechnen und sogar Angaben des Kunden und des
Netzbetreibers ignorieren.

Zu dieser Kategorie scheinen die Elektrizitätsversorgung Berlin GmbH zu gehören. Denn ein von uns
angestrebtes Schlichtungsverfahren gegen die E-Werke konnte nicht eröffnet werden, weil die staatlichen
Energieaufsichtsbehörde, die Bundesnetzagentur in Bonn, gegen die Elektrizitätsversorgung Berlin GmbH ein
Aufsichtsverfahren eingeleitet hat.



Anlass dazu ist der Verdacht unzulässiger Verbrauchsschätzung und verspäteter Rechnungslegung.

Dieses nehmen wir zum Anlass in unserem Newsletter darauf hinzuweisen.

Immer auf der sicheren Seite sein! Darum eine Empfehlung geben lassen!

7. Die Energie-Tariflandschaft im Oktober 2024

Zur Auswahl stehen Tarife mit verschiedenen Boni und Tarife ohne Boni. Bei gleichen effektiven Kosten im 1. Jahr sind
Tarife ohne Boni vorzuziehen - kein Risiko und geringe monatliche Abschläge. An zweiter Stelle kommen dann Tarife
mit einem Sofortbonus (Cashback).

Da wir alle Versorger auf den Prüfstand stellen, ist das Risiko bei hohen NK-Boni überschaubar. Wer das "Risiko"
etwas minimieren will, kann die Abschläge um ca 10 %. reduzieren. Meistens lässt sich der Versorger darauf ein.

8. Unsere Wechselempfehlungen für diesen Monat als Orientierungshilfe

Aufgrund der extrem hohen Preiserhöhungen bei Strom und Gas sollte man bei laufenden Verträgen die schriftliche

Preisanpassung des Anbieters abwarten und nicht einfach kündigen. Bitte lassen Sie sich eine Empfehlung geben.

Die nachfolgenden Übersichten für die Bereiche Weser-Ems, Wilhelmshaven, Bremen, Emden und Norden dienen zur

allgemeinen Information und beziehen sich auf den Erstellungszeitpunkt. Bitte beachten Sie, dass sich die Energiepreise

stündlich ändern können und damit auch die jeweils günstigsten Anbieter. Die Tabellen sind dementsprechend nur eine

Momentaufnahme.

Nutzen Sie für eine Empfehlung bitte unbedingt unseren Wechsel-Service.



9. Strom- und Gaspreisentwicklung

Aus den folgenden Tabellen können Sie die Strom- und Gaspreisentwicklung in Friesland, Wilhelmshaven und Bremen

entnehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt vergleichen wir die Grundversorgungstarife der EWE, GEW und SWB mit

den aktuellen Marktpreisen anderer Anbieter.

Diese Trends sind - bis auf wenige Ausnahmen - für das gesamte Bundesgebiet so abbildbar.



10. Persönliche Beratung im Bürgerhaus Schortens

Wir sind wieder zu den gewohnten Zeiten im Bürgerhaus Schortens anzutreffen: Dienstagabend von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie
Donnerstagsvormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Unser Team ist natürlich auch telefonisch unter 04423 9270024 oder per E-Mail für Sie erreichbar. 

Wichtig: Keine persönlichen Beratungen unter der Vereinsanschrift, sondern nur im Bürgerhaus
Schortens in der Weserstr. 1.

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.

Beste Grüße aus Schortens

Das Team von "Bezahlbare Energie e. V."
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